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Tagesordnung 

 
Fördermittel "Extra-Geld" im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung 

 
 
Die Bezirksregierung Köln hat der Stadt Hennef mit Bescheid vom 20.08.2021 Fördermittel zum 
Abbau von Lernrückständen im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche („Extra-Geld“) zur Verfügung gestellt. 
 
Insgesamt entfallen auf die Schulen in städtischer Trägerschaft 396.018 € und sollen wie folgt 
verwendet werden: 
 
1. Schulbudgets 
30 % der Gesamtzuwendung sind den Schulen als Schulbudget zur Verfügung zu stellen. Damit 
sind schulbezogene Maßnahmen zur Beseitigung der pandemiebedingten Defizite umzusetzen, 
wie z.B. der Besuch außerschulischer Lernorte; Aktivitäten, die das miteinander Lernen stärken; 
Anschaffung von Fördermaterialien und Lizenzen für digitale Förderprogramme oder 
Kooperationen mit externen Partnern. 
 
2. Bildungsgutscheine 
Ebenfalls 30% der Mittel sind für Bildungsgutscheine für die Schüler*innen zu verwenden. Im 
Rahmen der individuellen Förderung durch die Lehrkräfte werden die Bildungsgutscheine an 
einzelne Schüler*innen vergeben, die durch bestehende Angebote der Schule nicht 
ausreichend gefördert werden können. 
 



3. Schulträgerbudget 
Beim Schulträger verbleiben 40% der Zuwendung und dienen der Sicherung und Schaffung 
lokaler und regionaler Angebote zur Aufarbeitung von fachlichen und psychosozialen 
Lernrückständen und Aufholbedarfen in Kooperationen mit externen Bildungsanbietern. 
Alternativ können mit diesem Anteil die Mittel unter 1. und 2. aufgestockt werden. 
 
 

Schule Schulbudget Bildungsgutscheine Schulträgeranteil Gesamt 

KGS           6.986,10 €                      6.986,10 €               9.314,80 €       23.287,00 €  

GGS Gartenstraße           6.128,70 €                      6.128,70 €               8.171,60 €       20.429,00 €  

GGS Hanftal           6.364,50 €                      6.364,50 €               8.486,00 €       21.215,00 €  

GGS Am Steimel           5.207,40 €                      5.207,40 €               6.943,20 €       17.358,00 €  

GGS Regenbogenschule           5.421,60 €                      5.421,60 €               7.228,80 €       18.072,00 €  

GGS Kastanienschule           3.664,50 €                      3.664,50 €               4.886,00 €       12.215,00 €  

GGS Siegtal           4.628,70 €                      4.628,70 €               6.171,60 €       15.429,00 €  

SGH         23.401,20 €                    23.401,20 €             31.201,60 €       78.004,00 €  

GE Hennef-West         23.572,50 €                    23.572,50 €             31.430,00 €       78.575,00 €  

GE Hennef Meiersheide         29.315,70 €                    29.315,70 €             39.087,60 €       97.719,00 €  

Schule in der Geisbach           4.114,50 €                      4.114,50 €               5.486,00 €       13.715,00 €  

Gesamt       118.805,40 €                 118.805,40 €           158.407,20 €     396.018,00 €  

 
 
Der genaue Verfahrensablauf bezüglich der Bildungsgutscheine ist noch nicht bekannt, hierzu 
sind weitere Informationen seitens des Landes angekündigt. Wie der Schulträgeranteil 
Verwendung findet, ist ebenfalls noch nicht geklärt, erste Ideen sind jedoch vorhanden. Die 
Mittel müssen bis zum 31.12.2022 verausgabt werden. 
 
 
Weitere Fördermittel 
 
Neben den o.g. Fördermitteln (Säule 1) wurden den Kommunen noch weitere Gelder im Bereich 
der Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogramms zur Verfügung gestellt. Diese Mittel können 
für Freiwilligendienstleistende und zusätzliche Schulsozialarbeit (Säule 2) sowie für Kinder- und 
Jugendferienfreizeiten, außerschulische Arbeit und weitere Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe (Säule 3) genutzt werden. Weitere Informationen dazu können Sie der Anlage 1 
entnehmen. 
 
 
Hennef (Sieg), den 07.10.2021 
In Vertretung 
 
 
 
 
Martin Herkt 
Beigeordneter 
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